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daß grundsätzlich alle Forderungen nach Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit oder nach Erhöhung der Arbeitsentgelte, 
die bekanntlich im Mittelpunkt tariflicher Abschlüsse ste
hen, sowohl nach Art als auch nach Umfang stets „gleich“ 
seien. Zudem kann jede Forderung zur „Hauptforderung“ 
erklärt werden. Da die Grenze zwischen „gleich“ und „nicht
übereinstimmend“ willkürlich gezogen werden kann, kön
nen die Werktätigen des gleichen fachlichen Geltungsbereichs 
außerhalb des umkämpften Tarifgebiets mit Leistungen der 
Bundesanstalt für Arbeit nur noch dann rechnen, wenn in 
den Tarifgebieten völlig unterschiedliche, evtl, sogar wider
sprüchliche Forderungen erhoben werden. Dies käme aber 
einer aufgezwungenen Zersplitterung der Arbeitsbedingun
gen in den einzelnen Tarifbezirken gleich — beispielsweise 
müßte die IG Metall 17 unterschiedliche Forderungen for
mulieren! — und widerspräche der realen Situation der Ar
beiterklasse und der Notwendigkeit eines grundsätzlich ein
heitlichen Vorgehens der Gewerkschaften in den Tarifaus
einandersetzungen. Eine einheitliche tarifpolitische Orien
tierung ist unter diesen Umständen schwer möglich.

Zu den Argumenten von Unternehmerverbänden
und BRD-Regierung zur Neuregelung

Unternehmerverbände und Bundesregierung behaupten, die 
Änderung des § 116 AFG sei u. a. deshalb notwendig gewe
sen, weil die Gewerkschaften eine neue Streiktaktik ein- 
sehlagen und auf Kosten der Bundesanstalt für Arbeit billige 
Arbeitskämpfe führen wollten. Diese Behauptung ist unwahr. 
Die als „Mini-Max-Strategie“ verleumdete gewerkschaftli
che Strategie der „neuen Beweglichkeit“ ist nichts anderes 
als eine politisierte Form der seit eh und je praktizierten 
Schwerpunktstreiks9, die sich stets auch gegen Zulieferbe
triebe richten. Wenn dabei — wie die Unternehmerverbände 
sagen — eine „größtmögliche Schädigung der Arbeitgeber
seite“ eintritt, dann liegt dies weniger an der Streikform als 
vielmehr an den Aussperrungen, die zu Produktionsstille
gungen in Betrieben führen, die mit dem Aussperrungsbetrieb 
verbunden sind.

Hinzu kommt die Tatsache, daß vor allem die größeren 
Unternehmen systematisch dazu übergegangen sind, aus Pro
fitgründen Lagerbestände abzubauen, den Materialfluß zu be
schleunigen und damit eine Produktion auf Abruf aufzu
bauen. Das erhöht zwangsläufig die Störanfälligkeit des Un
ternehmens bei einem an sich schon hohen Grad der wirt
schaftlichen Verflechtung. Eine solche Geschäftsführung wird 
aber von den Unternehmerverbänden geplant als Instrument 
des Arbeitskampfes eingesetzt. Nach einer Untersuchung der 
IG Metall waren die Betriebsstillegungen während des 
Streikkampfes 1984 in 75 Prozent aller Fälle zum angekün
digten Zeitpunkt und/oder im beabsichtigten Umfang weder 
wirtschaftlich noch technisch unumgänglich.10 11 12 13 14 * * * *

Unter den Argumenten der Unternehmerverbände und 
der Bundesregierung nimmt die Behauptung, durch die Neu
fassung des § 116 AFG solle der „Mißbrauch der Bundesan
stalt für Arbeit als Streikkasse“ unterbunden werden, einen 
besonderen Platz ein. Diese Behauptung entbehrt jeglicher 
Grundlage. Bekanntlich werden die Gewerkschaftsmitglieder 
bei Streiks von ihrer Gewerkschaftsorganisation finanziell 
unterstützt, wenn sie wegen der Arbeitsniederlegung keine 
Lohn- oder Gehaltszahlungen erwarten können. Unterstützt 
werden auch jene Gewerkschaftsmitglieder, die als Folge 
einer von den Unternehmern verhängten Aussperrung ohne 
Lohn bzw. Gehalt bleiben. Über diesen Personenkreis hin
aus — also an Gewerkschaftsmitglieder außerhalb des um-' 
kämpften Tarifgebietes — erbringen die im DGB zusammen
geschlossenen Gewerkschaften keine Unterstützungsleistun
gen. Es gibt dazu keine satzungsmäßigen Verpflichtungen. 
Der Gewerkschaft die finanzielle Last der Unterstützung 
a l l e r  aus Anlaß eines Arbeitskampfes nicht beschäftigten 
Werktätigen einer Branche aufzubürden hieße, einen Streik 
faktisch unmöglich zu machen.11 Innerhalb kürzester Zeit 
wäre das Vermögen einer Gewerkschaft auf gebraucht. 19 Auf 
diese Weise sollen die Werktätigen, die keine Zahlungen von 
der Bundesanstalt für Arbeit erhalten, dazu gebracht wer
den, bei ihrer Gewerkschaft auf die schnelle Beendigung des 
Arbeitskampfes zu drängen.

Gerade dadurch, daß die Gewährung oder Verweigerung 
von Leistungen an mittelbar vom Streik betroffene Werk
tätige völlig im Ermessen der Bundesanstalt für Arbeit liegt, 
wird die von den herrschenden Kreisen der BRD immer wie
der heraufbeschworene „Neutralltätspflicht“ des Staates19 
verletzt. Die Neuregelung des § 116 AFG läuft damit auf eine 
aktive Parteinahme des Staates für die Unternehmer und 
ihre Verbände hinaus.

Konsequenzen des § 116 AFG für das Tarifvertragssystem

Die Tatsache, daß § 116 AFG einem Streikverbot gleichkommt, 
hat Konsequenzen für das Tarifvertragssystem. Bekanntlich 
legt dieses zwischen den Tarifparteien Mindestbedingungen 
für Arbeit und Erholung fest. Fortschritte auf diesem Ge
biet oder — wie das gegenwärtig der Fall ist — die Abwehr 
von Angriffen der Unternehmer gegen tarifvertragliche Er
rungenschaften sind nur mit kampfstarken Gewerkschaften 
möglich. Ohne die jederzeit glaubwürdige Androhung eines 
Streiks, die nötigenfalls verwirklicht wird, wären Tarifver
handlungen auf der Seite der Gewerkschaften nichts ande
res als „kollektives Betteln“. Gerade in der gegenwärtigen 
Phase wird es vor dem Hintergrund einer anhaltenden Mas
senarbeitslosigkeit und des von der Bundesregierung betrie
benen Sjozialabbaus für die Gewerkschaften immer schwerer, 
tarifpolitische Verbesserungen durchzusetzen.11

Deswegen ist es das Hauptziel des neuen § 116 AFG, die 
Gewerkschaften zu schwächen — und ohne die Möglichkeit 
der Streikandrohung sind sie schwach —, weil Sozialabbau 
und Abbau von Arbeiterrechten nur gegen schwache Ge
werkschaften durchsetzbar sind. Mit anderen Worten: Die 
Unternehmerverbände wollen kollektive, in der Tendenz 
bundesweit festzulegende Mindeststandards bezüglich Lohn, 
Arbeitszeit, Urlaub und sonstiger materieller und sozialer 
Rechte zukünftig unterbinden. Sie stellen die Gewerkschaften 
vor die Zwangsalternative: entweder Unterwerfung unter das 
tarifpolitische Diktat der Unternehmer oder Preisgabe der 
jetzigen tarifpolitischen Strukturen unter Gefährdung sowohl 
des bisherigen gewerkschaftlichen Schutzauftrags als auch 
der eigenen Organisationsstrukturen.

Textänderungen am Regierungsentwurf des § 116 AFG —
keine Änderung der nachteiligen Rechtslage

der mittelbar vom Arbeitskampf betroffenen Werktätigen

Gegenüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf enthält 
die in Kraft getretene Neufassung des § 116 AFG einige Än
derungen, mit denen die Kritik der Gewerkschaften an dem 
Gesetz abgefangen werden sollte. Tatsächlich wird aber da
durch die nachteilige Rechtslage der mittelbar von einem 
Arbeitskampf betroffenen Werktätigen nicht aufgehoben.

1. Bei der Bundesanstalt für Arbeit wurde ein sog. Neu
tralitätsausschuß gebildet, dem je drei „Vertreter der Ar
beitnehmer und der Arbeitgeber im Vorstand sowie der Prä
sident der Bundesanstalt“ angehören (§ 206 а AFG). Der Aus
schuß, in dem der Präsident der Bundesanstalt den Vorsitz 
führt, entscheidet, ob die Voraussetzungen des oben zitier-л 
ten § 116 Abs. 3 Satz 1 Ziff. 2 Buchst, а und b AFG erfüllt 
sind (§ 116 Abs. 5 AFG), d. h. ob Arbeitslosen- bzw. Kurz
arbeitergeld gezahlt wird oder nicht. Der Ausschuß entschei-

9 Die von der IG Metall 1977 entwickelte Strategie der „neuen Be
weglichkeit“, erstmalig ln den Arbeitskämpfen 1984 ln größerem 
Umfang praktiziert, sieht vor, daß der ökonomische Druck stär
ker politisiert wird sowie flexiblere Kampftaktiken elngesChlagen 
und gewerkschaftliche Solidaritätsbekundungen in anderen Tarif
gebieten organisiert werden. Vgl. M. Premßler/A. OndrusCh, 
Kampf um soziale Rechte ln der BRD, Berlin 1986, S. 68 f.

10 Vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Stellung
nahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Sozialord
nung des Deutschen Bundestags zum. Gesetzentwurf der Bundes
regierung (Drucks. 10/4989), Antrag der Fraktion der SPD 
(Drucks. 10/4995), Antrag der Fraktion Die Grünen (Drucks. 10/5004), 
ohne Jahres- und Ortsangabe, S. 10.

11 Bereits nach der alten Regelung des § 116 AFG waren die finan
ziellen Auswirkungen eines Streiks auf das Gewerkschaftsvermö
gen beträchtlich: Beim Streikkampf der IG Metall 1984 zahlte diese 
Gewerkschaft an die Streikenden sowie an die „heiß“ und „kalt“ 
ausgesperrten 228 000 Werktätigen ln den Tarifgebieten Nord- 
württemberg/Nordbaden und Hessen Unterstützungsleistungen 
von mehr als einer halben Milliarde DM. Die IG Metall braucht 
Jahre, um dies zu verkraften. Hingegen hatten die Unternehmer 
der Metallindustrie durch hohe Profite die Arbeitskampffolgen 
noch lm gleichen Jahr äufgeholt.

12 Bewußt wird von den herrschenden Kreisen die Tatsache unter
drückt, daß es sich bei Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld um 
erworbene Versicherungsansprüche der Werktätigen handelt. Sie 
erwerben die Rechtsansprüche durch eigene Beträge, mit denen 
sie sich gegen das Risiko von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
versichern. Die Vorenthaltung dieser Gelder bricht deshalb mit 
einem grundlegenden Prinzip der Arbeitslosenversicherung.

13 Dieses Prinzip der bürgerlichen ReChtsideologle dient dazu, die 
rechtliche und faktische Unterlegenheit der Gewerkschaften gegen
über den Unternehmerverbänden als Verhandlungspartner ln 
den Tarifauseinandersetzungen zu verhüllen. Tatsächlich kann 
eine „Neutralltätspflicht“ bei Arbeitskämpfen nicht aus dem 
Grundgesetz der BRD hergeleitet werden.

14 Allein die Reallohnverluste der letzten fünf Jahre sind dafür
Beweis. Nach Angaben des DGB stiegen die realen unternehme
rischen Nettoeinkommen von 1977 bis 1985 um 49 Prozent, während
die Kaufkraft der Werktätigen 1985 wieder auf den Stand von 1977
zurückgefallen 1st (vgl.: Die Quelle [Köln] 1986, Heft 4, S. 213).


